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Ansonsten bestehen aus hiesiger Sicht keine Einwände gegen die Aufstel-
lung eines Bebauungs- mit Grünordnungsplans für das Sondergebiet (SO) 
Nahversorgung und die Änderung des Flächennutzungsplanes mit Deck-
blatt Nummer 30, sowie die Änderung des Landschaftsplanes mit Deckblatt 
Nummer 6. 
 
Mit freundlichen Grüßen, 
 
 
gez. Katharina Schindlbeck 
Landwirtschaftsamtfrau 
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Bebauungs-mit Grünordnungsplan für das Sondergebiet (SO) Nahversorgung 
Änderung des Flächennutzungsplanes mit Deckblatt Nummer 30 
Änderung des Landschaftsplanes mit Deckblatt Nummer 6 
Frühzeitige Beteiligung der Behörden sowie der Träger sonstiger öffentlicher 
Belange 
gem. 84 Abs. 1 BauGB 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

als Träger öffentlicher Belange erteilen wir folgende fachliche Informationen und 

Empfehlungen aus der eigenen Zuständigkeit zu dem o. g. Plan gegliedert nach 

Sachkomplexen, jeweils mit Begründung und ggf. Rechtsgrundlage: 

1. Wasserversorgung/Wasserschutzgebiete/Grundwasser 

Die Wasserversorgung scheint gesichert. 

Der Vorhabensbereich liegt außerhalb von Wasserschutzgebieten. 

2. Abwasserentsorgung 

Die Abwasserentsorgung scheint gesichert. 
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3. Niederschlagswasser 

Zur Vermeidung von Abflussverschärfungen und zur Stärkung des Grundwasser-

haushaltes ist der zunehmenden Bodenversiegelung entgegenzuwirken und die Ver-

sickerungsfähigkeit von Flächen zu erhalten. Es sollte deshalb das anfallende Nie-

derschlagswasser, insbesondere von Dach und unverschmutzten Hofflächen nicht 

gesammelt werden, sondern über Grünflächen oder Mulden breitflächig versickert 

werden. 

Versickerung: 

Gemäß §55 Abs. 2 WHG soll Niederschlagswasser ortsnah versickert werden, soweit 

dem weder wasserrechtliche noch sonstige öffentlich-rechtliche Vorschriften oder 

wasserwirtschaftliche Belange entgegenstehen. 

Auf Grund der Aussagen des Planers in den Wasserrechtsunterlagen im be-

nachbarten Baugebiet Kellerberg-West scheint eine Versickerung im Projekt-

gebiet unter Umständen nicht oder nur schwer umsetzbar zu sein. Hier empfeh-

len wir zeitnahe Untersuchungen zur Abklärung der Versickerungsfähigkeit der 

Böden vor Ort. 

Die Aufnahmefähigkeit des Untergrundes ist mittels Sickertest nach Arbeitsblatt 

DWA-A 138, Anhang B, exemplarisch an repräsentativen Stellen im Geltungsbereich 

nachzuweisen. 

Sollten die Untergrundverhältnisse eine oberflächennahe Versickerung nicht oder 

nicht flächendeckend zulassen, ist von der Gemeinde ein Konzept zur schadlosen 

Niederschlagswasserbeseitigung der betroffenen Flächen aufzustellen. Es reicht nicht 

aus, die Grundstückseigentümer zur dezentralen Regenwasserversickerung zu ver-

pflichten. 

Grundsätzlich ist für eine gezielte Versickerung von gesammeltem Niederschlags-

wasser eine wasserrechtliche Erlaubnis durch die Kreisverwaltungsbehörde erforder-

lich. Die Antragsunterlagen sind vorab mit dem Wasserwirtschaftsamt abzustimmen. 

Einleitung in Oberflächengewässer: 

Für die Einleitung des Niederschlagswassers sind die Bestimmungen der Techni-

schen Regeln zum schadlosen Einleiten von gesammeltem Niederschlagswasser in 

Oberflächengewässer (TRENOG) vom 17.12.2008 zu beachten.  

Grundsätzlich ist für eine gezielte Einleitung in oberirdische Gewässer (Gewässerbe-

nutzungen) eine wasserrechtliche Erlaubnis durch die Kreisverwaltungsbehörde er-

forderlich.  
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Umgang und zur rechtskonformen Verwertung des Bodenmateriales geben, empfoh-

len. Es wird angeraten die Verwertungswege des anfallenden Bodenmaterials vor 

Beginn der Baumaßnahme zu klären. Hilfestellungen zum umweltgerechten Umgang 

mit Boden sind im Leitfaden zur Bodenkundlichen Baubegleitung des Bundesverban-

des Boden zu finden. 

6. Divers 

Bei Geländeanschnitten muss mit Hang- und Schichtwasseraustritten sowie mit wild 

abfließendem Oberflächenwasser aufgrund des darüber liegenden oberirdischen Ein-

zugsgebietes gerechnet werden. Der natürliche Ablauf wild abfließenden Wassers 

darf gem. § 37 WHG nicht nachteilig für anliegende Grundstücke verändert werden. 

7. Eigene Planungen 

Von dem genannten Bauleitplanverfahren ist keine Planung der Wasserwirtschafts-

verwaltung betroffen. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Benjamin Rehm 

Baurat 
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